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Vorwort

Dieser Ratgeber führt in leicht verständlicher Form in das Be-
treuungsrecht ein. Typische Fragestellungen, die in der Praxis häufig
auftreten, werden klar und übersichtlich beantwortet. Auf Spezial-
probleme wird bewusst verzichtet, juristische Vorkenntnisse sind
für das Verständnis dieses Buches nicht erforderlich.

Im 1. Kapitel sind Grundfragen der Betreuung erläutert.

Im 2. Kapitel werden alternative Möglichkeiten privater Vorsorge
erörtert, um die Einrichtung einer Betreuung und die damit ver-
bundenen Belastungen und Kosten zu vermeiden.

Das 3. Kapitel beschreibt das Verfahren bis zur Bestellung eines Be-
treuers.

Das 4. Kapitel behandelt typische während einer Betreuung auftre-
tende Fragen.

Das 5. Kapitel gibt einen Überblick zur Haftung von Betreuern und
den Kosten, die anlässlich einer Betreuung anfallen können.

Das 6. Kapitel gibt über die Rechte der Beteiligten Auskunft,

das 7. Kapitel befasst sich mit den Rechtsmitteln im Betreuungsver-
fahren.

Wichtige Gesetze, die das Verständnis dieses Ratgebers erleichtern
können, finden Sie im Anhang. Das am 1.7.2014 in Kraft tretende
Gesetz zur Stärkung der Funktionen der Betreuungsbehörde vom
28.8.2013 (BGBl. I, S. 3393) ist dabei berücksichtigt.

Anregungen und Hinweise zu diesem Buch sind jederzeit willkom-
men. Meine Anschrift finden Sie auf folgender Website:
www.notarwinkler.de.

Birkenwerder bei Berlin, im Januar 2014 Matthias Winkler
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Geleitwort

Es ist ein Thema, das jeden angeht, mit dem sich jedoch niemand
gerne beschäftigt: Die Betreuung. Aber dieses Thema ist wichtig.
Denn für den Fall, dass eine Person nicht mehr selbstständig Rechts-
geschäfte eingehen kann, springt der Betreuer ein und übernimmt
es für ihn. Damit wird schon deutlich, welche Bedeutung ein Be-
treuer hat, welche Verantwortung er übernimmt und welche Aus-
wirkungen dies für den Betreuten hat.

Vor diesem Hintergrund ist es kaum verständlich, dass wir alle so
wenig über dieses Thema wissen und uns so wenig mit diesem The-
ma auseinandersetzen (wollen). Denn wenn wir es müssen, weil es
uns betrifft, sind wir oft nicht mehr in der Lage dazu. Wenn wir es
müssen, weil wir die Betreuung für Angehörige, Freunde oder Be-
kannte übernehmen wollen, sollen oder müssen, stehen wir unter
enormem zeitlichen Druck, die Entscheidung zu treffen. Daher ist
es unerlässlich, sich beizeiten mit der Betreuung auseinander zu set-
zen. Das gilt auch – oder vielleicht gerade – für Immobilieneigen-
tümer. Egal, ob der Eigentümer die Immobilie selbst nutzt und auch
unter Betreuung weiter nutzen will (und kann) oder ob die Immo-
bilie vermietet wird, stets sind Entscheidungen zu treffen, „Rechts-
geschäfte zu erledigen“. Das kann die Vermietung der Immobilie
oder einer Wohnung sein, die Nebenkostenabrechnung für den
Mieter und vieles mehr.

Daher ist dieses Thema ein wichtiges Thema für alle. Und bei der
Lektüre dieses Ratgebers stellt der Leser sofort fest: Vieles ist anders
als man denkt. Der Ratgeber gibt Antwort auf viele Fragen, die sich
jeder, der sich mit der Materie beschäftigt, stellt. Etwa die Unter-
schiede zur Vorsorgevollmacht oder zur Patientenverfügung oder
wer die Betreuung übernimmt, wenn der Betreute im Vorfeld nicht
aktiv wird. Das können etwa die Kinder sein, müssen es aber nicht,
manche Eltern wollen es auch nicht. Der Ratgeber deckt solche Irr-
tümer nicht nur auf, er erläutert auch, was jeder einzelne tun kann,
um vorzusorgen. Schritt für Schritt führt der Ratgeber durch die

VII



beck-shop.de 
wichtigen Fragen und Probleme der Betreuung hindurch, aufgeglie-
dert in die typischen Fragenkomplexe etwa wie Betreuer bestellt
werden oder welche Rechte alle Beteiligten haben. Das Ganze ist na-
türlich gut verständlich, auch ohne juristische Vorbildung.

Treten bei Immobilieneigentümern weitere Fragen auf, etwa zur
Vermietung von Immobilien, zu Möglichkeiten der Schenkung der
Immobilien an Kinder noch zu Lebzeiten oder zu anderen indivi-
duellen Fragen rund um Ihr Immobilieneigentum, dann stehen
Ihnen professionelle Verbände zur Seite, die Sie kompetent und un-
kompliziert unterstützen. Wir beraten unsere Mitglieder bei allen
immobilienrechtlichen Fragen, etwa zur Vermietung, zum Nachbar-
recht oder zum Bau und Kauf von Immobilien.

Sie finden uns ganz in Ihrer Nähe. Haus & Grund Bayern ist der
größte Landesverband der insgesamt 22 Landesverbände umfassen-
den Haus & Grund Organisation. Mit 110 Ortsvereinen sind wir
bayernweit zu finden und vertreten die Interessen der über 125.000
bei uns organisierten Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer.
Mindestens genauso wichtig wie die Beratung unserer Mitglieder ist
die Vertretung Ihrer Interessen in Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft. Und das schaffen wir durch unsere dreigliedrige Organisa-
tion: die Ortsvereine in den Kommunen, die Landesverbände in den
Bundesländern und der Bundesverband auf der Bundesebene. Haus
& Grund Bayern ist dazu gut aufgestellt. Wir vertreten schlagkräftig
Ihre Interessen im Freistaat Bayern. Und wenn Sie Probleme vor
Ort haben – z. B. mit einem Miteigentümer, dem Hausverwalter
oder Ihrem Mieter -, finden Sie die notwendige Hilfe in einem unse-
rer Ortsvereine auch in Ihrer Nähe.

Dr. Ulrike Kirchhoff
Vorstand Haus & Grund Bayern

Landesverband der privaten Haus-, Wohnungs- und Grundeigentü-
mer e. V.

Geleitwort
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